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§ 32 EU-JZG Zulässigkeit der
Durchlieferung

 EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Die Durchlieferung einer Person durch das Gebiet der Republik Österreich an einen Mitgliedstaat wird auf

Grund eines zuvor gestellten Ersuchens bewilligt.

2. (2)Die Durchlieferung bedarf keiner Bewilligung, wenn der Luftweg benützt werden soll und eine

Zwischenlandung auf dem Gebiet der Republik Österreich nicht vorgesehen ist. Im Fall einer außerplanmäßigen

Zwischenlandung wird die Durchlieferung auf Grund eines vom Ausstellungsstaat zu stellenden Ersuchens

bewilligt.

3. (3)Ein inländischer Strafanspruch gegen die durchzuliefernde Person steht einer Durchlieferung nicht entgegen.

Die Staatsanwaltschaft hat jedoch in diesem Fall zu prüfen, ob Anlass besteht, die weitere Übergabe oder

Auslieferung der durchzuliefernden Person zu begehren oder den Ausstellungsstaat um die Übernahme der

Strafverfolgung zu ersuchen.

4. (4)Die Bestimmungen über die Durchlieferung gelten sinngemäß auch auf Ersuchen um Durchbeförderung von

Personen durch das Gebiet der Republik Österreich in einen Mitgliedstaat zum Zweck der Übernahme der

Strafverfolgung.
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